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Begrifflichkeiten GSG

Gewebesicherheitsgesetz –
bin ich betroffen?

Entnahmeeinrichtung

Jede Einrichtung, einschließlich 
mobiler Entnahmeteams, in der 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
der Gewinnung von 
menschlichen Zellen und Gewebe 
zur Anwendung beim Menschen 
ausgeführt werden.

Fragen aus der Praxis
• Autologe Spende?
• Wer muss melden? (Mobiles ET)
• ISBT128?

Gewebebank

jede Einrichtung, in der Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung, Lagerung oder 
Verteilung menschlicher Zellen 
und Gewebe zur Anwendung beim 
Menschen ausgeführt werden.

Fragen aus der Praxis
• Müssen alle Kriterien erfüllt sein?
• Verantwortliche Person?
• Jeder Kühlschrank eine GB?
• Einbringen eines Antrags?



Meldeformalismus beim BASG

Die Meldung/der Antrag beim BASG

Die Melde/Antragsformulare finden Sie unter:

www.basg.at, im Menüpunkt „Formulare Gewebesicherheit“

http://www.basg.at/


Meldeformalismus beim BASGFAQ‘s:

• Erstantrag oder 
Änderungsantrag?

• Sammelantrag?

• Abschluß der Meldung/
des Antrags mittels
Zertifikat oder Bescheid.



Weitere FAQ‘s:

• Reinraum A in D bei der IVF (Risikoanalyse)
• Werden Blutstammzellen von GSG erfasst?
• Kann ich den Vorgang der Bewilligung/der Inspektion 

beschleunigen?



Mag. Roswitha Frieht
Tel.: 050555-36203

Dr. Robert Pilacek
Tel.: 050555-36214

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:



www.ages.at
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